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1. Süddeutsches Haflinger-Edelbluthaflinger 

Stutenchampionat 
17. Juli 2010 

Rot am See-Musdorf 
 

Veranstalter: Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. 
   Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach 
   Tel. 07385-96902-0, Fax 07385-96902-20 
   e-Mail: poststelle@pzv.bwl.de 
    
   im Auftrag der: 
   Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Pferdezuchtverbände 
 
   unterstützt durch: 

Arbeitsgemeinschaft der Haflingerzüchter- und Halter  
Baden-Württemberg (AHZ) 
Pferdezuchtverein Hohenlohe-Franken und 
Reit- u. Fahrverein Rot am See 

 
Organisation:  Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. 
 
Ort:   Anlage des ländlichen Reit- und Fahrvereins Rot am See-Musdorf 
   74585 Rot am See – Musdorf 
 
Termin:  Samstag, 17. Juli 2010 
 
Zeiteinteilung:  erfolgt nach Meldeschluss 
   
Zulassung: Zugelassen sind dreijährige und ältere Stuten der Rassen Haflinger und 

Edelbluthaflinger die in einem Mitgliedsverband der AGS im Zuchtbuch 
eingetragen sind  

 
Klasseneinteilung: jeweils Haflinger/Edelbluthaflinger 
    

- 3-jährige Stuten „Zukunftspreis“   
- 4-5-jährige Stuten     
- 6-9-jährige Stuten     
- 10-jährige u. ältere Stuten „Ehrenklasse“  
- Stutenfamilien      

- Großmutter-Mutter-Tochter 
- Stute mit mind.2 unmittelbaren  Nachkommen 

 
der Veranstalter behält sich vor, nach Eingang der Nennungen bei zu geringer Anzahl 
Klassen zusammen zu fassen 
 

Fruchtbarkeit:  5-7-jährige Stuten - 1 registriertes Fohlen 
   8-9-jährige Stuten - 2 registrierte Fohlen 
   10 jährige und ältere Stuten - 3 registrierte Fohlen 
 
Vormustern:  mit Trense nach § 70 B I LPO 
 
Vorführkleidung: Verbandsfarben oder landestypische Tracht 
 
Richtverfahren: gemeinsames Richten, Vorstellung einzeln an der Hand auf dem Dreieck (Stand, 

Schritt und Trab), anschließend Rangierung auf dem Schrittring, das Ergebnis der 
Leistungsprüfung kann bei der Rangierung berücksichtigt werden 
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 Arbeitsnoten werden vergeben für: 
Typ         
Gebäude mit Korrektheit der Gliedmaßen    
Trab, Schritt  
Gesamteindruck unter Berücksichtung der LP 

 
Preise: Jeder Teilnehmer erhält eine Stallplakette und eine Schleife 
 Ehrenpreise werden vergeben für die 

a) Sieger- und Reservesiegerstute in jeder Klasse 
b) Sieger- und Reservesiegerstute Gesamt 
c) Sieger- und Reservesiegerfamilie 

 
Nennungen:  Nennungen mit der Nennungsdatei (Excel) über die Mitgliedsverbände 
   Mindestnennungszahl: 50 Stuten 
    

Die Nennungen sind zu richten an: 
   Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V.   
   (Anschrift siehe oben) 
 
Nennungsschluss: Freitag, 11. Juni 2010 
   Nachnennungen können nicht berücksichtigt werden! 
 
Nenngeld:  Das Nenngeld beträgt 
   Pro Stute   20 € 
   Pro Stutenfamilie  20 € 
 

Die Nenngelder sind als Verrechnungscheck über die anmeldenden AGS-Verbände 
an den Veranstalter zu entrichten 

    
Kopfnummern: müssen vom Beschicker gestellt werden 
 
Boxen:   Zeltboxen für die gesamte Veranstaltung incl. Einstreu 
   Box mit Stroheinstreu  40 € 
   Box mit Spänen  45 € 
   

Die gewünschte Boxenzahl ist ebenfalls bis zum Nennungsschluss anzugeben und per 
Verrechnungsscheck mit der Nennung zu entrichten 
Aufstallung ist keine Pflicht - Boxen in Stallzelten – begrenztes Kontingent 
verfügbar). 

 
Veterinärbedingungen: alle teilnehmenden Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten und 

gegen Influenza geimpft sein 
 
Allgemeine Bestimmungen: 
 
- Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Beauftragten ist während der Veranstaltung unbedingt 

Folge zu leisten 
- Es besteht zwischen dem Veranstalter, dem Ausrichter und dem Veranstalter einerseits und den 

Teilnehmern, Besuchern, Pferdebesitzern andererseits kein Vertragsverhältnis. Mithin ist jede Haftung für 
Zuschauer, Besitzer, Führer und/oder Pfleger, Pferde und Material ausgeschlossen. Insbesondere sind die 
aktiven Teilnehmer nicht Gehilfen im Sinne § 278 und § 831 BGB.  

- Mit Abgabe der schriftlichen Nennung erkennt der Teilnehmer die Bestimmungen dieser Ausschreibung 
verbindlich an. 

- Für jedes Pferd muss eine Tierhalterhaftpflichtversicherung bestehen 
- die Besitzer haften für Schäden die sie, bzw. ihre Pferde an Dritten oder an Einrichtungen des 

Veranstalters bzw. des Eigentümers oder Pächters der Anlagen verursachen. 
- Hunde sind an der Leine zu führen! 
 
 


